
Betriebsanweisung
gemäß Gefahrstoffrecht

Datum
08.06.2010

R10568              
-Kundenservice-     

Arbeitsbereich: *
Arbeitsplatz: *
Tätigkeit: *

Gefahrstoffbezeichnung
Bacillol® 30 foam

Gefahren für Mensch und Umwelt

?@G
Reizend

Entzündlich.
Reizt die Augen.
Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

R̀ NEBEN DEN ALLGEMEINEN VERHALTENSREGELN IM BETRIEB GILT SPEZIELL
FÜR DEN UMGANG MIT DIESEM GEFAHRSTOFF FOLGENDES:
Substanz vor Sonneneinstrahlung/Wärmequellen schützen; Gebinde kühl und gut verschlos-
sen halten.
Besondere Hinweise gem. Sicherheitsregeln zur Vermeidung von Brand- und
Explosionsgefahren durch alkoholische Desinfektionsmittel: Die zu desinfizierenden
Flächen sind gezielt zu behandeln. Mit der Desinfektion darf nur begonnen werden, wenn
keine brennbaren Dämpfe/Gase im Raum vorhanden sind. Heiße Flächen müssen genügend
abgekühlt sein. Während des Sprühens ist die Lüftungs-/Klimaanlage im Betrieb zu halten
oder anders für Lüftung zu sorgen.
Vorgeschriebene Schutzausrüstung:
dichtschließende Schutzbrille

*..............................................................

Verhalten im Gefahrfall

R̀ BETRIEBLICHE  ANWEISUNG  FÜR  DIE  BRANDBEKÄMPFUNG:
Kleine Brände mit CO2- oder Pulverlöscher bzw. mit Wassersprühstrahl löschen. Wenn
möglich mit viel Wasser verdünnen.
BEI  UNBEABSICHTIGTER  FREISETZUNG  IST  FOLGENDES  ZU  BEACHTEN:
NICHT in die Kanalisation/Oberflächengewässer/Grundwasser gelangen lassen.
Mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen.

*..............................................................

Erste Hilfe

?Z ALLGEMEINE  INFORMATIONEN:
Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.
NACH  AUGENKONTAKT:
Augen bei geöffneten Lidspalt SOFORT mehrere Minuten mit Wasser spülen. Nach betrieb-
licher Versorgung Augenarzt aufsuchen.
NACH  VERSCHLUCKEN:
Mund gründlich mit Wasser spülen.
KEIN Erbrechen auslösen !
NACH  EINATMEN:
Für Frischluft, Ruhe und Wärme sorgen.

Unfalltelefon: *......................................................

Ersthelfer:     *.......................................................

Sachgerechte Entsorgung

?I@HL ?K@JL Das Produkt muss zur Entsorgung der zuständigen Stelle übergeben werden, da das
Konzentrat nicht in den Ausguss entleert werden darf. Verpackungen sind optimal zu
entleeren. Restentleerte Verpackungen können über den Grünen Punkt entsorgt werden.
Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser ggf. mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

Für die Entsorgung zuständige Stelle: *) ..............................................................

*): Felder werden im anwendenden Betrieb ausgefüllt.


